
 

Öffnungszeiten des Landratsamtes : 
Montag bis Mittwoch 07.30 - 17.00 Uhr  
Donnerstag   07.30 - 18.00 Uhr  
Freitag     07.30 - 12.30 Uhr  
 
Bitte v ereinbaren Sie einen Termin.  

Bankverbindungen:  
KSK München -Starnberg -Ebersberg  
IBAN:  DE83 7025 0150 0000 0003  98 
BIC:  BYLADEM1KMS   
Raiffeisen -Volksbank Ebersberg eG  
IBAN:  DE38 7016 9450 0002 5101 11  
BIC:  GENODEF1ASG  

    
 

 

Landratsamt Ebersberg  
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden   
 
 

  
 
 
 

 

Landratsamt Ebersberg  Eichthalstraße 5  85560 Ebersberg 
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Sie erreichen mich: 
Montag – Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.  

 
 

Aktenzeichen:  
33/5142-1 VIG  R 

Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom: 
 

Ebersberg, 04.04.2023  

 

Lebensmittelrecht;  
Verbraucherinformationsgesetz (VIG);  

Anfrage zur lebensmittelrechtlichen  Betriebskontrollen, betreffend:  
„Speisekammer“, Bahnhofsplatz 2 in 85560 Ebersberg  
 
 
Anlagen: 1 Kontrollbericht der Lebensmittelüberwachung 
 
 
▍
███████ ▍████████████████ ▍▍
▍
mit diesem Schreiben erhalten Sie die von Ihrem Mandanten beantragten Informationen: 
 
1. Die letzten beiden Betriebskontrollen fanden am 29.03.2021 und 21.09.2022 statt. 
2. Bei der Kontrolle am 29.03.2021 wurden keine Beanstandungen getroffen. 
 
Anbei erhalten Sie daher nur den Bericht zur Kontrolle vom 21.09.2022. Die geschwärzten Passa-
gen in den Berichten beinhalten Daten, die nicht dem Auskunftsrecht nach dem VIG unterliegen und 
die wir deshalb nicht offenlegen dürfen. 
 
Bei der Lektüre des Kontrollberichts bitten wir zu berücksichtigen, dass dieser eine Momentauf-
nahme  darstellt. Aus dem Bericht lässt sich nicht herleiten, ob die zuletzt getroffenen Beanstandun-
gen zwischenzeitlich behoben wurden. Folglich gibt der Kontrollbericht keine Auskunft über den ak-
tuellen Zustand des Lebensmittelunternehmens. 
 
Ergänzend dürfen wir eine Stellungnahme des Lebensmittelunternehmers vom 17.03.2023 weiterlei-
ten: 
„Die erste Kontrolle war gänzlich ohne Beanstandung. Die zweite Kontrolle fand nach der Wiederer-
öffnung der Speisekammer nach Erweiterung zu einem Ladenlokal statt. Noch nicht alle Abläufe 
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waren zu dem Zeitpunkt reibungslos: Die Verstöße 1 und 2 beziehen sich auf einen fehlenden Hin-
weis auf Allergene und Zusatzstoffe. Ein entsprechender Aushang wurde im Zuge des Umbaus 
weggehängt und dann versehentlich nicht mehr angebracht. Nach dem Hinweis des Kontrolleurs 
wurden die Erläuterungen sofort wieder deutlich lesbar und sichtbar aufgehängt. Die Mitarbei-
ter*innen des Ladens konnten und können mündlich jederzeit über Inhaltsstoffe Auskunft geben.   
Das Gitter wird nach einem Reinigungsplan regelmäßig und nachweislich gereinigt. 
Die Verstöße sind geringfügig, daher wurde auch Ihrerseits auf eine Nachkontrolle verzichtet.“ 
 
Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass das VIG allein Auskunftsansprüche gegenüber 
Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen 
Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, 
liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko. 
 
Das Verfahren ist hiermit beendet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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